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Unsere Gemeinde

im Internet: 

www.gemeinde-

otterwisch.de

Das nächste Mitteilungs-
blatt der Gemeinde 

Otterwisch erscheint
am 14. Juni 2019

Redaktionsschluss
ist der 3. Juni 2019.

Senioren
Zum Geburtstag die herzlichsten Glückwünsche 

Der Bürgermeister der Gemeinde Otterwisch gratuliert allen
Jubilaren der Monate  Mai und Juni 2019

ganz herzlich und wünscht alles Gute und beste Gesundheit. 

Aufgrund der neuen Datenschutzverordnung werden keine Geburtstag oder Ehejubiläen
mehr automatisch veröffentlicht.

Sollten Sie eine Veröffentlichung Ihres Jubiläums im Mitteilungsblatt der Gemeinde Otter-
wisch wünschen, dann müssten Sie dies bitte schriftlich bei der Gemeindeverwaltung Otter-
wisch, Sekretariat, Hauptstraße 7, 04668 Otterwisch bekunden bzw. Ihr Einverständnis er-
klären.

Ihr Bürgermeister 

n Gemeindeverwaltung Otterwisch

Postanschrift:
Gemeindeverwaltung Otterwisch | Hauptstraße 7 | 04668 Otterwisch
Telefon: 034345 / 9 22 22 | Fax:  034345 / 9 22 24
Email: bm-amt@gemeinde-otterwisch.de

Öffnungszeiten
Montag:                          09:00 bis 12:00 Uhr 
Dienstag:                        09:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 17:00 Uhr
Mittwoch:                       geschlossen
Donnerstag:                   09:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 15:30 Uhr
Freitag:                            geschlossen

n Gemeindebibliothek

Die Gemeindebibliothek befindet sich im Gebäude der Grundschule,

Stockheimer Straße 6, 04668 Otterwisch

Ansprechpartner: Frau Renate Schönborn

Öffnungszeiten 

Mittwoch:                       14:30 bis 17:30 Uhr

n Müllentsorgung

n Hausmüll 

Montag, 27.05.2919                            Dienstag, 11.06.2019
                                                                 Montag, 24.06.2019                                                                 

n Gelber Sack

Dienstag, 21.05.2019                           Dienstag, 04.06.2019
                                                                 Dienstag, 18.06.2019                                                                

n Papier

Freitag, 17.05.2019                               Samstag, 15.06.2019
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Öffentliche Bekanntmachungen

1.    Am 26. Mai 2019 finden in der Gemeinde Otterwisch gleichzeitig

       die Europawahl
       die Gemeinderatswahl
       sowie die Kreistagswahl 

       in denselben Wahlräumen statt.
       Die Wahlzeit dauert von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr.

2.    Die Gemeinde ist in 2 allgemeine Wahlbezirke eingeteilt.
       In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der

Zeit bis zum 05. Mai 2019 übersandt worden sind, sind der Wahlbe-
zirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte
wählen kann. Barrierefrei zugängliche Wahlräume sind mit einem
Rollstuhlpiktogramm gekennzeichnet.

       Der Wahlvorstand OT Großbuch stellt zusammen mit dem Wahler-
gebnis im Wahlbezirk das Briefwahlergebnis fest. Der Wahlvorstand
tritt zur Zulassungsprüfung sowie zur Ergebnisermittlung um 18:00
Uhr zusammen.  

3.    Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks
wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist. Die Wähler
haben Ihre Wahlbenachrichtigung und einen amtlichen Personal-
ausweis – Unionsbürger einen gültigen Identitätsausweis – oder
Reisepass zur Wahl mitzubringen.

       Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 
       Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln die folgende Farbe haben:
       • Wahl zum Europäischen Parlament: weißlich/hellgrau
       • Wahl zum Kreistag: hellgelb
       • Wahl zum Gemeinderat: hellgrün

       Jedem Wähler werden bei Betreten des Wahlraumes die Stimmzettel
ausgehändigt, für die er wahlberechtigt ist. Die Stimmzettel müssen
vom Wähler in einer Wahlzelle des Wahlraumes oder in einem be-
sonderen Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise einzeln ge-
faltet werden, dass die Stimmabgabe nicht erkennbar ist. 

4.1. Jeder Wähler hat bei der Wahl zum Europäischen Parlament eine
Stimme.

       Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer
       1.  die Bezeichnung der Partei und Ihre Kurzbezeichnung bzw. die

Bezeichnung der sonstigen politischen Vereinigung und ihr
Kennwort sowie

       2.  jeweils die ersten 10 Bewerber der zugelassenen Wahlvorschläge
       3.  rechts von der Bezeichnung des Wahlvorschlagsberechtigten ei-

nen Kreis für die Kennzeichnung.

       Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, dass er auf dem rech-
ten Teil des Stimmzettels durch ein in einem Kreis gesetztes Kreuz
oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Wahl-
vorschlag sie gelten soll. 

4.2. Wähler, die einen Wahlschein für die Europawahl besitzen, können
an der Wahl

       • durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des Land-
kreises, in dem der  Wahlschein ausgestellt ist

    oder
       • durch Briefwahl teilnehmen. 

       Wer durch Briefwahl teilnehmen will, muss sich von der Gemeinde-
verwaltung Otterwisch die folgenden Unterlagen für die Europawahl
beschaffen:

       • einen amtlichen Wahlschein für die Wahl zum Europäischen Parla-
ment

       • einen amtlichen weißen Stimmzettel des Wahlkreises für die Euro-
pawahl

       • einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag für die Europawahl
und

       • einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag, auf dem die Anschrift,
an die der Wahlbrief zurück zu senden ist, aufgedruckt ist. 

5.1. Jeder Wähler hat bei der Wahl zum Gemeinderat drei Stimmen:
       Der Stimmzettel enthält für die Gemeinderatswahl 

       1. unter fortlaufender Nummer die zugelassenen Wahlvorschläge
unter Angabe Ihrer Bezeichnung und in der gemäß § 19 Abs. 5
KomWO bestimmten Reihenfolge

       2.  die Familiennamen, Vornamen und Beruf oder Stand in der zuge-
lassenen Reihenfolge

       Es können nur Bewerber gewählt werden, deren Namen im Stimm-
zettel aufgeführt sind. Der Wähler kann seine Stimmen Bewerbern
aus verschiedenen Wahlvorschlägen geben (panaschieren) und ei-
nem Bewerber bis zu drei Stimmen geben (kumulieren). Der Wähler
gibt seine Stimme in der Weise ab, dass er auf dem Stimmzettel den
oder die Bewerber, dem oder denen er seine Stimme(n) geben will,
durch Ankreuzen oder auf andere eindeutige Weise kennzeichnet. 

5.2. Für die Kommunalwahlen wird ein Wahlschein ausgestellt, auf dem
angegeben ist, für welche Wahl (Kreistag, Gemeinderat) er gilt.
Wähler, die einen Wahlschein für die Kommunalwahl besitzen, kön-
nen an der Wahl

       • durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum des für sie zu-
ständigen Wahlgebiets  der Gemeinde Otterwisch

       oder
       • durch Briefwahl teilnehmen. 

       Wer durch Briefwahl teilnehmen will, muss sich von der Gemeinde-
verwaltung Otterwisch die folgenden Unterlagen für die Kommunal-
wahl beschaffen:

       • einen amtlichen Wahlschein für die Kommunalwahlen
       • einen amtlichen gelben Stimmzettel für die Kreistagswahl
       • einen amtlichen hellgrünen Stimmzettel für die Gemeinderats-

wahl
       • einen amtlichen gelben Stimmzettelumschlag für die Kommunal-

wahlen und
       • einen amtlichen orangefarbenen Wahlbriefumschlag, auf dem die

Anschrift, an die der Wahlbrief zurück zu senden ist, aufgedruckt
ist. 

       Die orangefarbenen und roten Wahlbriefe mit den jeweils zugehöri-
gen Stimmzetteln, den jeweils richtigen Stimmzettelumschlägen
und den jeweils unterschriebenen Wahlscheinen sind jeweils so
rechtzeitig an die auf den Briefumschlägen angegebene Adresse ab-
zusenden, dass Sie dort spätestens am Wahltag bis 18:00 Uhr ein-
gehen. Später eingehende Wahlbriefe werden nicht berücksichtigt.

       Die Wahlbriefe können auch bei der auf den Umschlägen genannten
Adresse abgegeben werden. 

6.    Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur per-
sönlich ausüben. Das gilt auch für Wahlberechtigte, die zugleich in
einem anderen Mitgliedsstaat der Europäischen Gemeinschaft zum
Europäischen Parlament wahlberechtigt sind.

       Ein Wahlberechtigter, der nicht schreiben oder lesen kann oder
durch körperliche Gebrechen gehindert ist, seine Stimme allein ab-
zugeben, kann sich der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die
Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die
sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt. 

       Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl
herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis
zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar
(§ 107a Abs. 1 und 3 StGB). 

n Wahlbekanntmachung der Stadt Bad Lausick im Auftrag der Gemeinde Otterwisch



n Zahlungshinweis

n Am 15.05.2019 wird die Grundsteuer für das 2. Quartal 2019 zur
Zahlung fällig.

Die Zahlung der Grundsteuer hat bis zum genannten Fälligkeitstermin
zu erfolgen. Zahlungsversäumnisse haben zuerst die gebührenpflichti-
ge Mahnung und danach gegebenenfalls die Vollstreckung zur Folge. 
Bei nicht fristgerechter Zahlung sind Säumniszuschläge entsprechend §
240 Abgabenordnung zu entrichten. 
Falls Vollstreckungsmaßnahmen ergriffen werden müssen, entstehen
dafür weitere Kosten. 

Folgende Zahlungswege stehen zur Verfügung:
1. Lastschriftverfahren
2. Überweisung 
3. Bareinzahlung

Unter www.gemeinde-otterwisch.de/ Gemeindeamt/ Formulare steht
Ihnen das Formular eines SEPA-Basis-Lastschriftmandats  zur Verfü-
gung. Dieses ist vollständig ausgefüllt und unterschrieben im Original
bei der  Gemeinde Otterwisch, Hauptstraße 7, 04668 Otterwisch oder
der Stadt Bad Lausick, Markt 1, 04651 Bad Lausick einzureichen.   

Für Rückfragen stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen der Stadtkasse Bad
Lausick unter der Telefonnummer 034345 / 70119 bzw. 034345 / 70136
gern zur Verfügung.  

Moh
SB Stadtkasse 
Stadt Bad Lausick
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Öffentliche Bekanntmachungen

7.    Die Wahlhandlung sowie die anschließende Ermittlung und Fest-
stellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jeder-
mann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlge-
schäfts möglich ist. 

8.    Während der Wahlzeit sind in und an dem Gebäude, in dem sich der
Wahlraum befindet, sowie in einem Bereich mit einem Abstand von
weniger als zwanzig Metern von dem Gebäudeeingang jede Beein-
flussung der Wähler durch Wort, Ton, Schrift oder Bild sowie jede
Unterschriftensammlung verboten. 

Bad Lausick, den 30. April 2019

Hultsch, Bürgermeister

n Von den Gemeinderatssitzungen berichtet

n Gemeinderatssitzung vom 16.04.2019

Zu Beginn der Gemeinderatssitzung stellte der Gemeinderat der Ge-
meinde Otterwisch mittels einstimmigen Beschluss die Eröffnungsbi-
lanz mit einer Bilanzsumme vom 9.647.703,92 EUR fest. Außerdem
nahm das Gremium den Bericht über die örtliche Prüfung der Eröff-
nungsbilanz zum 01.01.2013 zur Kenntnis.

Im zweiten Tagesordnungspunkt wurde dem Gemeinderat nochmals die
Beschlussvorlage aus dem Monat März 2019 zur Finanzierung der not-
wendigen Planungskosten für die Errichtung einer neuen Fahrzeughalle
für den Bauhof vorgelegt. Seitens des Bürgermeisters wurde erneut die
Notwendigkeit vorheriger Planungsleistungen für ein solches Vorhaben
begründet. Der Gemeinderat entschied sich wiederum gegen die Ausga-
be von außerplanmäßigen Mitteln, da der Bau einer solchen Halle nicht
geplant und auch der vorgesehene Standort (alte Gemeinde) noch strit-
tig ist.  Der Gemeinderat beauftragte die Verwaltung wie in der Gemein-
deratssitzung im März, die notwendigen Planungskosten im Vorfeld und
detailliert aufzuschlüsseln, bzw. nochmals nach  geeigneten Räumlich-
keiten im Ort zur Miete für die Bauhoffahrzeuge bzw. Zusatzgeräte, wie
Salzstreuer für die Wintermonate  zu suchen. 

In diesem Zusammenhang wurden seitens des Gemeinderates auch
Vorschläge unterbreitet, die durch den Bürgermeister jedoch teilweise
verworfen werden mussten. Am Ende der Diskussion wurde die Be-
schlussvorlage wurde nochmals, um in der Maisitzung erneut darüber
zu beraten. 

Im weiteren Verlauf der Sitzung stimmte der Gemeinderat außerplanmä-
ßigen Auszahlungen für das Bauvorhaben „Sportlerheim“ zu. Die zu-
sätzlichen Mittel waren notwendig geworden, um eine im Vorfeld nicht
geplante, jedoch für die Baugenehmigung erforderliche Baugrunder-
kundung für die Abwasserleitung vornehmen zu lassen. 
Weiterhin befasste sich der Gemeinderat mit  der Annahme von Geld-
spenden am 11.03.2019 und für den Zeitraum 19.03.2019 bis 15.04.2019.
Die Spenden sollen entsprechend ihrem Zweck u.a. für den Spielplatz
Großbuch, bzw. für  die 750-Jahr-Feier verwendet werden. 

Der Bürgermeister informierte die Gemeinderäte über den im Jahr 2021
endenden Konzessionsvertrag „Strom“ und das Verfahren zur Neuaus-
schreibung und über die personelle Umstrukturierung in der Kita durch
notwendig gewordene Neueinstellungen. 

Regen Diskussionsbedarf gab es bei den Gemeinderäten am Ende der
Beratung zu den Themen, Baumaßnahme „Sportlerheim“, Fördermittel-
beantragung „DGH Großbuch“, Baumaßnahme „FFW-Fahzeughalle
Großbuch“ und die abgeschlossenen Sanierungsmaßnahmen in der Ki-
ta „Sonnenschein“. 

Beschluss Nr. 009/022/19
Feststellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 der Gemeinde Otter-
wisch

Beschluss Nr. 010/022/19
Beschlussvorlage wurde zurückgestellt 

Beschluss Nr. 011/022/19
Außerplanmäßige Auszahlungen für Planungsleistungen zum Umbau des 
Sport- und Freizeitzentrums Otterwisch (Leistungsphase 1 – 4)

Beschluss Nr. 012/022/19
Beschlussfassung zur Annahme von Geldspenden am 11.03.2019 und für
den Zeitraum vom 19.03.2019 – 15.04.2019

Die Stadt Bad Lausick handelt als erfüllende Gemeinde 
im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft Bad Lausick – Otterwisch.

www.gemeinde-otterwisch.de
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Öffentliche BekanntmachungenÖffentliche Bekanntmachungen

n Ortsübliche Bekanntmachung 

Der Gemeinderat der Gemeinde Otterwisch fasste am 16.04.2019 in seiner öffentlichen Sitzung mit Beschluss-Nr. 009/022/19 den nachfolgenden
Beschluss.
Der Gemeinderat der Gemeinde Otterwisch stellt die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 der Gemeinde Otterwisch mit einer Bilanzsumme von
9.647.703,92 EUR fest. Dabei entsprechen die einzelnen Bilanzpositionen der Aktiva und Passiva der beigefügten Anlage.

Der Gemeinderat nimmt den Bericht über die örtliche Prüfung der Eröff-
nungsbilanz zum 1.Januar 2013 der Gemeinde Otterwisch vom
27.02.2019 zur Kenntnis.

Die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Otterwisch zum 01.01.2013 mit Re-
chenschaftsbericht und Anhang liegt an sieben Arbeitstagen

vom 20.05.2019 bis zum 29.05.2019

während folgender Dienstzeiten:

montags            8.00 Uhr  bis  12.00 Uhr  und  13.00 Uhr  bis  15.30 Uhr
dienstags          8.00 Uhr  bis  12.00 Uhr  und  13.00 Uhr  bis  17.00 Uhr
mittwochs         8.00 Uhr  bis  12.00 Uhr  und  13.00 Uhr  bis  15.30 Uhr
donnerstags     8.00 Uhr  bis  12.00 Uhr  und  13.00 Uhr  bis  15.30 Uhr
freitags              8.00 Uhr  bis  11.00 Uhr

im Gemeindeamt der Gemeinde Otterwisch öffentlich aus.

Otterwisch, den 17.05.2019

Kauerauf
Bürgermeister
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Sonstige Mitteilungen

Am 26. Mai 2019 werden wieder Kommunalwahlen durchgeführt. Die
Kandidaten wurden im letzten Mitteilungsblatt der Gemeinde vorge-
stellt. Davon gehören 14 zu einer nicht mitgliedschaftlich organisierten
Wählervereinigung und 5 zwei Parteien an. Die Einwohner von Otter-
wisch und Großbuch fühlen sich im Gemeindeparlament gut  vertreten.
Aber wie sieht die Vertretung im Landtag, Bundestag und dem europäi-
schen Parlament aus?

Nach dem Ende des zweiten Weltkrieges wurde der Bauer Albert Donner
von der sowjetischen Kommandantur in Naunhof als Bürgermeister in
Großbuch eingesetzt. Ein Offizier der Roten Armee stand ihm bei wichti-
gen Entscheidungen zur Seite. Im Juni 1946 fand der Volksentscheid zur
Enteignung der Kriegsverbrecher und Großgrundbesitzer in der sowjeti-
schen Besatzungszone statt. In Großbuch gab es dafür keine Mehrheit.
Das Wahlergebnis wurde nochmals überprüft und eine Mehrheit festge-
stellt. Der Bürgermeister wurde daraufhin durch Max Jäger, einem Arbei-
ter aus dem Steinbruch und Mitglied der KPD, ersetzt. Max reagierte auf
Befehle von oben mit „das wird strikte durchgeführt“ und auf Probleme
von unten „da müssen wir uns dahinter klemmen.“ Im August 1946 grün-
dete sich die Parteigruppe der CDU. Ihr gehörten hauptsächlich einge-
sessene Großbucher Bürger an. Erst einige Wochen später folgte die
Gründung der SED. Ihr gehörten 2 ehemalige KPD-Mitglieder und Um-
siedler an. Karl Pfendt, SED, aus Machern wurde als Bürgermeister ein-
gesetzt. Er ordnete das Gemeindewesen.
Im Oktober 1949 wurde die DDR gegründet. Bei den ersten Kommunal-
wahlen bekam die CDU in Großbuch die Mehrheit und konnte somit den
Bürgermeister stellen. Paul Schütz aus Großbothen übernahm das Amt.
Nach einigen Monaten löste ihn Rolf Mannewitz (beide CDU)  ab. Und ein
Jahr später trat Erna Pelz (CDU) das Bürgermeisteramt an. In ihre Amts-
zeit fiel im Dezember 1952 die Verhaftung von 3 Bauern wegen angebli-
cher vernachlässigter Wirtschaftsführung. Drei Familien flüchteten da-

raufhin in die BRD und 3 Familien schlossen sich zu einer LPG zusam-
men. Ein örtlicher landwirtschaftliche Betrieb (ÖLB) verwaltete die her-
renlos gewordenen Flächen. Nach dem Aufstand am 17. Juni 1953 wur-
den die Bauern aus der Haft entlassen und die geflüchteten Bauern ka-
men aus der BRD zurück. Frau Pelz, als CDU-Mitglied, konnte das Ge-
schehen nicht mehr mittragen und trat zurück. Walter Kopp (CDU) aus
Grimma wurde für 5 Jahre Bürgermeister in Großbuch. Während seiner
Amtszeit kam wieder Ruhe ins Dorf und es entstanden viele Einrichtun-
gen für die Einwohner. „Seine Nähe zu den Bauern“ wurde zu seinem
Verhängnis. Ewald Manicke (CDU) aus Großstädteln löste ihn 1959 ab. In
seiner Amtszeit fiel der „sozialistische Frühling“, Großbuch wurde voll-
genossenschaftlich. Kurt Reißner (CDU) aus Schaddel verwaltete das
Bürgermeisteramt einige Jahre. 1965 wurde Marianne Kreiß (CDU), die
Frau des Dachdeckers, als Bürgermeisterin gewählt. Ihre Amtszeit war
der letzte Höhepunkt in der selbständigen Gemeinde. 1970 schloss sich
Großbuch der Gemeinde Otterwisch an. Die CDU hatte zwar in den ver-
gangenen 20 Jahren das Bürgermeisteramt in Großbuch inne, musste
sich aber dem Parteidiktat der SED beugen. Bei Wahlen in der DDR für
die Kandidaten der Nationalen Front wurden am Abend im Gasthof
„Stets“ die Stimmen ausgezählt. Das verkündete Ergebnis lautete 100
%. Dagegen protestierte Horst Hoyer heftig: „Ich habe alles durchgestri-
chen. Das heißt „nein.“ Daraufhin stand ein Wahlergebnis von 98 % im
Abschlussprotokoll.

Heute im Jahr 2019 können wir frei wählen. Alle Bürger sollten ihr Wahl-
recht wahrnehmen und die Entscheidung für unsere Zukunft an verant-
wortungsvolle Personen übertragen.

Karlheinz Herfurth
Großbuch im  Mai 2019

Die Stiftung der Sparkasse Muldental leistet einen wichtigen Beitrag zur
Förderung und Gestaltung der Region. Im Jahr 2019 stellt die Stiftung
35.000 Euro bereit. 

Unterstützt werden damit Projekte aus den Bereichen 

          •     Kunst, 
          •     Kultur, 
          •     Sport, 
          •     Jugend- und Altenhilfe, 
          •     Erziehung, 
          •     Volks- und Berufsbildung. 

Weiterhin werden die Gelder 

          •     sozialen, karitativen oder gemeinnützigen Einrichtungen 

im ehemaligen Muldentalkreis zugute kommen. 

Die Projekte sollen eine möglichst große Breitenwirkung in der Gesell-
schaft haben und frühestens im 1. Quartal 2020 beginnen. Nicht unter-
stützt werden hingegen gewerbliche und kommerzielle Projekte, einzel-
ne Personen sowie Pflichtaufgaben der Kommunen oder eines sonsti-
gen Trägers.

Bitte reichen Sie Ihre Projektideen bis zum 15. Oktober 2019 beim Vor-
stand der Stiftung ein. Unter allen Vorhaben werden förderwürdige Pro-
jekte ausgewählt und finanziell unterstützt.

Nähere Informationen und das Antragsformular finden Sie unter
www.sparkassenstiftung-muldental.de. 

Interessenten können sich bei weiteren Fragen gern an die Vorstands-
mitglieder der Stiftung Holger Knispel, Stefan Müller oder Anja Berg-
mann unter der Telefonnummer 03437 991-1000 wenden.

Ihren Antrag senden Sie bitte 
bis zum 15. Oktober 2019 an:

Stiftung der Sparkasse Muldental
Straße des Friedens 25
04668 Grimma

n Wahlen 2019

n Selbst eine Entscheidung treffen oder anderen die Wahl überlassen?

n Das tut Gut.

n Sparkassen-Stiftung stellt 35.000 Euro für Projekte bereit
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Sonstige Mitteilungen

n Vogelstimmen-Wanderung am 1. Mai 2019

Bei noch etwas kühlem Morgenwetter trafen sich 24 interessierte Perso-
nen am Sportlerheim  in Otterwisch. 

Eingeladen hatte die NABU Ortsgruppe Otterwisch. 

Der Vogelexperte, Uwe Seidel, Storchenbeauftragter des Muldentalkrei-
ses, hatte sich bereiterklärt, den Teilnehmern  die Gesänge und Rufe un-
serer gefiederten Freunde  näher zu bringen. Neben der häufigen Kohl-
und Blaumeise sowie Buchfink, konnten auch seltene Arten wie der
Feldschwirrl und der Trauerschnäpper gehört werden. Insgesamt waren
es 18 Singvögelarten, ein Greifvogel (Mäusebussard) und zur Verab-
schiedung der Teilnehmer kam wie auf Bestellung einer unserer Weiß-
störche geflogen. 

Positiv ist noch zu vermerken, dass auch mehrere Kinder großes Interes-
se zeigten, unsere heimische Vogelwelt kennen zu lernen.    

Roland Graul  

Aus unserer Natur berichtet
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Veranstaltungen

n Auf zum Großbucher Kinder- und Dorffest am 1. Juni 2019

Ab 14:00 Uhr erwarten euch viele Kinderspiele,
Basteln, Pfeil und Bogen, Büchsenwerfen, Kletterstange, 
Schießbude , eine große Hüpfburg , Kinderschminken und 
Wassersuperlaufspaß  im Riesenball!

Weiterhin sind Tiere aus dem Alpakagarten Altengroitzsch bei 
uns zu Gast und Paola modelliert nach dem Kinderprogramm 
mit und für euch Luftballons.

Unser diesjähriges Programm:
14:15 Uhr          Die Original-Lauterbacher-Dorfmusikanten 
16:00 Uhr         Kinderprogramm mit Duo Arkus
16:40 Uhr         Tanzgruppe Sunny-Girls
17:10 Uhr          Line Dance mit Dancing Bag West
18:15 Uhr          Großes Showprogramm mit Akrobatik,  
                           Gesang und Humoristik 

          (Harry Wuchtig und Dmitrij Malzew)
19:30 Uhr         Live Musik mit der Band Murkeley
20:15 Uhr         Fackel- und Lampionumzug mit Teichfeuer 
ab 20:30 Uhr   Tanz mit Music-Nonstop DJ Thomas
22:30 Uhr         großes Feuerwerk

(Fotos: Archiv Kinder- und Dorffestverein)

Anzeigen

Anzeigentelefon für gewerbliche und private Anzeigen Telefon: (037208) 876-200
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Vereine

Anzeigen
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